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– für Auĩereiter mit staƟonärer Auĩereitungsanlage – 

Am 01.08.2023 triƩ mit der Mantelverordnung auch die EBV (ArƟkel 1) in KraŌ, welche zukünŌig bundesweit die 
Anforderungen für die Auĩereitung und den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke regelt.  

Mit der folgenden Handlungshilfe möchten wir unseren Mitgliedern, die Recyclingbaustoffe gemäß EBV herstellen 
oder verwenden wollen, eine Hilfestellung für die Umsetzung der EBV im eigenen Betriebsablauf geben. Wir emp-
fehlen jedoch trotzdem sich intensiv mit der EBV auseinander zu setzen und die Ihren Betrieb betreffenden Paragra-
fen in der EBV selbst nachzubläƩern. Da derzeit noch zahlreiche Fragestellungen nicht abschließend geklärt sind, 
fasst diese Handlungshilfe die aus unserer Sicht für die Auĩereiter relevanten Regelungen auf dem aktuellen Stand 
der Entwicklung (12.06.2023) zusammen. Wir empfehlen zudem sich regelmäßig über Übergangsregelungen und 
Zusätze/Einschränkungen zur EBV in den einzelnen Bundesländern zu informieren. 

 

EBV AbschniƩ 2, § 3 Annahmekontrolle 

Der Geltungsbereich der EBV beginnt für den Auĩereiter mit der Annahmekontrolle. 

Der Betreiber einer Auĩereitungsanlage, in der Recycling-Baustoffe hergestellt werden, hat bei der Anlieferung von 
mineralischen Abfällen unverzüglich eine Annahmekontrolle durchzuführen und deren Ergebnis zu dokumenƟeren. 

Festzustellen und zu dokumenƟeren sind folgende Punkte: 

1. Name und AnschriŌ des Sammlers oder Beförderers 
2. Masse und HerkunŌsbereich des angelieferten Abfalls 
3. Abfallschlüssel gemäß der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung 
4. Bezeichnung der Baumaßnahme oder Angaben zur Anfallstelle 
5. Zusammensetzung, Verschmutzung, Konsistenz, Aussehen, Farbe und Geruch des Materials 

In welcher Form die DokumentaƟon erfolgt (z.B. auf Wiegeschein oder Annahmeprotokoll), ist in der EBV nicht ein-
deuƟg geregelt und bleibt somit dem Auĩereiter vorbehalten. Eine organolepƟsche Untersuchung des Materials ist 
jedoch zwingend erforderlich, sodass technische HilfsmiƩel wie z.B. Kameras nur unterstützenden Charakter haben 
können.  

Da der Geltungsbereich der EBV erst mit der Annahmekontrolle beginnt, sind keine Analysen oder weitere Untersu-
chungen des Materials vor der Anlieferung bzw. vor der Verarbeitung/Auĩereitung verpflichtend. Der Anlieferer ist 
jedoch verpflichtet, dem Auĩereiter alle Erkenntnisse aus Voruntersuchungen oder bekannten Belastungen des 
angelieferten Materials mitzuteilen. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang auf die am 08.05.2023 veröffentlichte LAGA M 23 (Vollzugshilfe zur Entsor-
gung asbesthalƟger Abfälle) hin. Gemäß der LAGA M 23 gelten Bauwerke mit deren Errichtung vor dem 31.10.1993 
begonnen wurde als potenziell asbesthalƟg, sodass für diese im Falle eines Abbruchs zwingend eine anlassbezogene 
Schadstoffuntersuchung durchzuführen ist. Hierdurch müssen Materialien, welche aus dem Abbruch solcher 
Gebäude stammen nachweislich (miƩels Analyse, Typenkennzeichnung etc.) als asbesƞrei deklariert werden, um 
diese einer Verwertung zuzuführen. Diese Nachweise müssen dem Auĩereiter mit der Anlieferung des BauschuƩs 
vorgelegt werden. Wir raten Ihnen die Asbesƞreiheit des angelieferten Materials explizit anzufragen und sich dies 
vom Anlieferer ggf. schriŌlich bestäƟgen zu lassen.   
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Der Auĩereiter kann selbst entscheiden, ob er zur Annahme eines Materials Voranalysen oder sonsƟge Dokumente 
(z.B. Probenahmeprotokolle) verlangt. Eine OrienƟerung für Voruntersuchungen bieten die Materialwerte der 
Anlage 1, Tabellen 1 und 4 und Anlage 4, Tabelle 2.2 für Recyclingbaustoffe sowie die Materialwerte der Anlage 1 
Tabellen 3 und 4 für Bodenmaterial.  

Sollte bei einem angelieferten Material der Verdacht bestehen, dass die Materialwerte der oben genannten Tabel-
len überschriƩen werden, oder es sich sogar um einen gefährlichen Abfall handelt, so ist das Material getrennt zu 
kippen, zu beproben und darf bei VerdachtsbestäƟgung nicht mehr mit anderem Material vermischt werden.  

 

EBV AbschniƩ 3, § 4 Allgemeine Anforderungen an die Güteüberwachung 

Der Betreiber einer Auĩereitungsanlage in der mineralische Ersatzbaustoffe hergestellt werden, hat für jeden her-
gestellten Ersatzbaustoff eine Güteüberwachung durchzuführen. Die Güteüberwachung besteht aus: 

1. Dem Eignungsnachweis (EgN)  
2. Der Werkseigenen ProdukƟonskontrolle 

(WPK) 
3. Der Fremdüberwachung (FÜ) 

 

 Überwachungsstelle: zugelassen nach  
RAP Stra 15 Fachgebiete D und I 

 Untersuchungsstelle: Labor akkrediƟert nach 
DIN EN ISO/IEC 1702

TeilschriƩ Probenahme / Unter-
suchung 

Untersuchungsverfahren 
(Eluat immer 2:1) 

Untersuchungsumfang 
(RC) 

Turnus 
 

EgN Probenahme durch 
Überwachungsstelle 
+ Untersuchung 
durch Untersu-
chungsstelle 

ausführlicher Säulenver-
such (DIN 19528, Ausgabe 
Januar 2009) 

Anlage 1, Tabelle 1   
+ 
Anlage 4 Tab. 2.1  
+  
Anlage 4 Tab. 2.2  

Einmalig je Produkt 
(RC 1, RC 2, RC 3) 

WPK Probenahme durch 
Überwachungsstelle 
oder sachkundige 
Person (LAGA PN 98) 
+ Untersuchung 
durch Untersu-
chungsstelle 

Säulenkurztest (DIN 
19528, Ausgabe Januar 
2009) oder SchüƩelver-
such (DIN 19529, Ausgabe 
Dezember 2015) 

Anlage 1, Tabelle 1   
 

alle 4 Wochen / je 
angef. 5.000 t 
 
GütegemeinschaŌ: 
alle 8 Wochen / je 
angef. 10.000 t 
 

FÜ Probenahme durch 
Überwachungsstelle 
+ Untersuchung 
durch Untersu-
chungsstelle 

Säulenkurztest (DIN 
19528, Ausgabe Januar 
2009) oder SchüƩelver-
such (DIN 19529, Ausgabe 
Dezember 2015) 

Anlage 1, Tabelle 1  
+ 
Jedes zweite Mal 
Anlage 4 Tab. 2.2  
 

Alle 13 Wochen / je 
angef. 15.000 t 
 
GütegemeinschaŌ: 
alle 26 Wochen / je 
angef. 30.000 t 

 

EBV AbschniƩ 3, § 5 - § 10  

Der EgN besteht aus der Betriebsbeurteilung und der Erstprüfung und ist aufgrund einer Übergangsfrist den Behör-
den bis spätestens zum 31. Dezember 2023 vom Auĩereiter vorzulegen. Die Fremdüberwachung und die Werksei-
gene ProdukƟonskontrolle sind jedoch bereits ab dem 01. August 2023 mit InkraŌtreten der EBV verpflichtend. 
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Die Betriebsbeurteilung ist nur einmalig je Anlage durchzuführen und nur bei einem Anlagenwechsel zu wiederho-
len.  

Die Betriebsbeurteilung des Werkes erfolgt durch die Überwachungsstelle, die auch die Erstprüfung durchführt. 
Hierbei sind die Voraussetzungen für eine dem Verwendungszweck der Baustoffgemische entsprechende 
Gewinnung, Auĩereitung, Lagerung, Dosierung und Verladung zu beurteilen. Ferner ist die FunkƟonsfähigkeit der 
WPK gemäß TL SoB-StB, Anhang A zu begutachten und zu beurteilen. 

Im Rahmen der Erstprüfung ist von der Überwachungsstelle festzustellen, ob die hergestellten mineralischen Ersatz-
baustoffe die Materialwerte der angestrebten Materialklasse (RC 1, RC 2, RC 3) einhalten.  

Wenn an einer Anlage mehrere Ersatzbaustoffe hergestellt werden sollen, muss auch für jeden Ersatzbaustoff eine 
Güteüberwachung mit EgN, WPK und FÜ gemäß der obigen Tabelle durchgeführt werden. 

Fallen die WPK und die FÜ zeitlich bzw. massenmäßig zusammen, so kann die WPK enƞallen.  

Die Ersatzbaustoffe sind in der Körnung zu untersuchen, in welcher sie in Verkehr gebracht werden. Werden von 
einem Ersatzbaustoff (z.B. RC 1) verschiedene Körnungen (z.B. 0/8, 0/32 und 0/45) hergestellt, so kann eine Prüfkör-
nung in der Korngröße von 0 mm bis 22,4 mm mit einem Massenanteil der KornfrakƟon kleiner als 4 mm von min-
destens 45 Ma.-% für den zu untersuchenden mineralischen Ersatzbaustoff herangezogen werden. 

Bodenmaterial und Baggergut, welches bei der Herstellung eines RC-Materials als Nebenprodukt anfällt, kann mit-
tels des Säulenkurztests oder des SchüƩelversuchs gemäß der Anlage 1, Tabellen 3 und 4 untersucht und einge-
stuŌ/klassifiziert werden. Da hier kein homogener Stoffstrom zu erwarten ist, sind hier die Vorgaben des § 18 (Zwi-
schenlager) zu beachten (je eine Analyse alle 3.000 m³).  

Ist GleisschoƩer (GrobfrakƟon ab 31,5 mm) organolepƟsch unauffällig, besteht für den Wiedereinsatz im Gleisbau 
keine Untersuchungs- oder Erlaubnispflicht. OrganolepƟsch auffällige GleisschoƩer sind gemäß den Materialwerten 
der Anlage 1, Tabelle 2 zu untersuchen. Wurde die FeinkornfrakƟon < 31,5 mm nicht von der GrobfrakƟon abge-
trennt, so muss für den GleisschoƩer wie auch für RC-Material eine Güteüberwachung erfolgen.  

Gemäß § 6 Abs. 1 richtet sich der Umfang und die Durchführung der WPK für bautechnische Aspekte nach Anhang A 
der TL SoB-StB 04, sofern die EBV hierzu keine spezielle Regelung enthält.  

 

EBV AbschniƩ 3, § 11 Klassifizierung, § 12 DokumentaƟon der Güteüberwachung 

Der Betreiber der Auĩereitungsanlage hat die Probenahme- und Probenvorbereitungsprotokolle, die Untersu-
chungsergebnisse nach den §§ 4 bis 10 sowie die Klassifizierung nach § 11 unverzüglich nach Erhalt zu bewerten, 
fortlaufend zu dokumenƟeren und ab ihrer Ausstellung fünf Jahre aufzubewahren. Das Prüfzeugnis über den Eig-
nungsnachweis nach § 5 Absatz 4 ist für die Dauer des Anlagenbetriebs aufzubewahren. 

Eine AusferƟgung des Prüfzeugnisses über den Eignungsnachweis gemäß § 5 Absatz 4 ist der zuständigen Behörde 
unverzüglich nach Erhalt schriŌlich oder elektronisch vorzulegen. Die zuständige Behörde kann die Auĩereitungs-
anlagen, die über das Prüfzeugnis verfügen, auf ihrer Internetseite bekannt geben. Die übrigen Dokumente (Probe-
nahmeprotokolle etc.) sind auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 
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EBV AbschniƩ 3, § 13 Maßnahmen bei in der Güteüberwachung festgestellten Mängeln 

Werden bei der Fremdüberwachung durch die Überwachungsstelle Mängel bzw. Überschreitungen festgestellt, 
muss die Prüfung umgehend wiederholt werden. Das genaue Vorgehen und die einzuhaltenden Fristen für die Män-
gelbeseiƟgung bei Überschreitung der vorgegebenen Materialwerte sind mit ihrer Überwachungsstelle am besten 
im Voraus abzusƟmmen. Bei mehrfacher Überschreitung der Materialwerte ist die Überwachungsstelle dazu ver-
pflichtet, dies der zuständigen Behörde schriŌlich zu melden und der Ersatzbaustoff wird in die nächsthöhere, ein-
gehaltene Materialklasse (RC 1 wird zu RC 2/3) eingestuŌ. Wird keine Materialklasse eingehalten, muss die betref-
fende Charge des Materials fachgerecht entsorgt werden. 

Stellt die Überwachungsstelle nach Ablauf der Frist erneut Mängel fest, so ist die Fremdüberwachung einzustellen 
und die Behörde schriŌlich zu informieren. Der Betreiber der Auĩereitungsanlage darf die mineralischen Ersatzbau-
stoffe, für die die Fremdüberwachung eingestellt ist, dann nur mit ZusƟmmung der zuständigen Behörde zum Zwe-
cke einer ordnungsgemäßen BeseiƟgung in Verkehr bringen.  

Die zuständige Behörde gibt die Auĩereitungsanlagen, für die die Fremdüberwachung eingestellt ist, auf ihrer 
Internetseite bekannt.  

Die Überwachungsstelle darf die Fremdüberwachung erst dann wiederaufnehmen, wenn der Betreiber der Auĩe-
reitungsanlage den Nachweis erbracht hat, dass die Voraussetzungen für die Herstellung und Lieferung von anforde-
rungsgerechten mineralischen Ersatzbaustoffen und einer ordnungsgemäßen werkseigenen ProdukƟonskontrolle 
erfüllt sind. Erst dann wird die Bekanntgabe auf der Internetseite der Behörde zurückgenommen und die Fremd-
überwachung wieder aufgenommen.  

 

EBV AbschniƩ 6, § 25 Lieferschein und DeckblaƩ 

Der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffs oder eines Gemisches ist vom erstmaligen Inverkehrbringen bis 
zum Einbau in ein technisches Bauwerk zu dokumenƟeren. Hierzu hat der Betreiber der Auĩereitungsanlage bei 
Inverkehrbringen des Ersatzbaustoffes einen Lieferschein nach dem Muster in Anlage 7 auszufüllen, zu unterschrei-
ben und dem Beförderer zu übergeben. Der Beförderer hat den ausgefüllten und unterschriebenen Lieferschein 
dem Verwender zu übergeben. Der Verwender hat die im Rahmen einer Baumaßnahme erhaltenen Lieferscheine 
unverzüglich nach Erhalt zusammenzufügen und mit einem DeckblaƩ nach dem Muster in Anlage 8 zu dokumenƟe-
ren und dem Bauherrn/Eigentümer zu übergeben. 

Der Betreiber der Auĩereitungsanlage hat den Lieferschein als DurchschriŌ oder Kopie ab dem Zeitpunkt der Aus-
stellung fünf Jahre lang aufzubewahren. Der Grundstückseigentümer hat das DeckblaƩ und die Lieferscheine ab 
Erhalt so lange aufzubewahren, wie der jeweilige Ersatzbaustoff eingebaut ist.  
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EBV AbschniƩ 6, § 26 Ordnungswidrigkeiten 

Folgend werden Beispiele für Ordnungswidrigkeiten und die zugehörigen Strafen aufgezeigt. Alle geregelten Ord-
nungswidrigkeiten sind im AbschniƩ 6, § 26 der EBV zu finden. Die zugehörigen möglichen Strafen finden Sie im 
KreislaufwirtschaŌsgesetz § 69. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, z.B. 

nach § 69 Absatz 1 Nr. 8 des KreislaufwirtschaŌsgesetzes (KrWG) 

 Die Klassifizierung (§ 11 EBV) nicht richƟg vornimmt 
o Hersteller/Betreiber einer Auĩereitungsanlage => Geldbuße bis zu 100.000 Euro 

nach § 69 Absatz 2 Nr. 15 KrWG 

 Die Annahmekontrolle (§ 3 EBV) nicht, nicht richƟg, nicht vollständig oder nicht rechtzeiƟg durchführt oder eine 
DokumentaƟon nicht, nicht richƟg, nicht vollständig oder nicht rechtzeiƟg erstellt 

o Hersteller/Betreiber einer Auĩereitungsanlage => Geldbuße bis zu 10.000 Euro 

 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zur EBV 

Was sollte schon jetzt, vor InkraŌtreten der EBV, unternommen werden? 

 Passen Sie in Ihrem Betrieb die DokumentaƟonen der Annahmekontrolle, der Güteüberwachung und der 
Lieferscheine an die Vorgaben der EBV an. 

 Der Eignungsnachweis für eine Auĩereitungsanlage muss der zuständigen Behörde aufgrund einer Über-
gangsfrist bis spätestens 31. Dezember 2023 vorliegen, kann jedoch auch schon vor InkraŌtreten der EBV 
am 01. August 2023 erbracht und der Behörde vorgelegt werden.  

 Nehmen Sie Kontakt zu einer Überwachungsstelle auf, welche nach den „Richtlinien für die Anerkennung 
von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau“, Ausgabe 2015, – RAP Stra 15 – der For-
schungsgesellschaŌ für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) für die Fachgebiete D (Gesteinskörnungen) 
oder I (Baustoffgemische für Schichten ohne BindemiƩel und für den Erdbau) anerkannt ist oder nach der 
DIN EN ISO/IEC 17065 „Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen zerƟfizieren“, Ausgabe Januar 2013, akkrediƟert ist und sichern sich schriŌlich deren 
Dienste zu. 

 Nach Bundesländern sorƟerte Listen der anerkannten Prüfstellen, die nach RAP Stra 15 zugelassen sind, 
können auf der Seite der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unter folgendem Link abgerufen werden: 
hƩps://www.bast.de/DE/Strassenbau/Qualitaetsbewertung/Anerkennung/anerkennung_node.html 

 Nehmen Sie Kontakt zu einer Untersuchungsstelle (Labor) auf, die nach der DIN EN ISO/IEC 17025 „Allge-
meine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“, Ausgabe März 2018, akkredi-
Ɵert ist und sichern sich schriŌlich deren Dienste zu. 

 Nennen Sie der Prüfstelle und auch der Untersuchungsstelle vorab Ihren Bedarf (Erstüberprüfung, Fremd-
überwachung + Werkseigene ProdukƟonskontrolle) 
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Rechtliche Hinweise / InformaƟonen für den Betreiber / Verwender 

 Für mobile Auĩereitungsanlagen, welche turnusmäßig auf immissionsschutzrechtlich genehmigten Anla-
genstandorten betrieben werden, gelten nach EBV dieselben Anforderungen wie für staƟonäre Anlagen.  

 Informieren Sie sich als Betreiber über die HerkunŌ des angelieferten Materials und lassen sich falls nöƟg 
die Asbesƞreiheit des Materials gemäß den Vorgaben der LAGA M 23 (Anhang 2) vorweisen.  

 Informieren Sie Ihre Kunden auf den Lieferscheinen über die fachgerechten Einbauweisen und die Doku-
mentaƟonspflichten gemäß der EBV. Hierfür können Sie zum Beispiel folgende Formulierungen verwenden: 

o Das durch unseren Betrieb vertriebene Recyclingmaterial (RC 1/RC 2/RC 3) darf nur gemäß den Vor-
gaben und Einbauanforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) in der aktuellen Fassung zur 
Verwendung in technischen Bauwerken genutzt werden. Andere, nicht in der EBV erfasste Verwen-
dungszwecke sind zwingend mit der zuständigen Behörde abzusƟmmen.  

o Die Lieferscheine sind vom Verwender dem Bauherrn bzw. Eigentümer zu übergeben. Dieser hat die 
Lieferscheine aufzubewahren, bis das Material wieder ausgebaut wird.  

 

Anlagen zur Handlungshilfe: 

 Anlage 1, Tabellen 1 bis 4 
 Anlage 4, Tabelle 2.1 und 2.2 
 Anlage 7 
 Anlage 8 

 

Siehe auch: 

 Handlungshilfe für Auĩereiter mit mobilen Auĩereitungsanlagen 
 Handlungshilfe zum Einbau von Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke 
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Tabelle 1: 

Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe ohne Gleisschotter, Bodenmaterial und Baggergut 

MEB RC-1 RC-2 RC-3 

Parameter Dirn. 

pH-Wert1 6 -13 6 -13 6 -13 

Elektrische Leitfähigkeit2 µS/cm 2 500 3 200 10 000 

Chlorid mg/1 

Sulfat mg/1 600 1 000 3 500 

Fluorid mg/1 

DOC mg/1 

PAK153 µg/1 4,0 8,0 25 

PAK16
4 mg/kg 10 15 20 

Antimon µg/1 

Arsen µg/1 

Blei µg/1 

Cadmium µg/1 

Chrom, ges. µg/1 150 440 900 

Kupfer µg/1 110 250 500 

Molybdän µg/1 

Nickel µg/1 

Vanadium µg/1 120 700 1 350 

Zink µg/1 

HOS-1 HOS-2 HS SWS-1 

9 -12 9 -12 8 -12 9 -13 

5 000 7 000 4 000 10 000 

1 300 3 600 350 

1,1 

110 

55 

55 180 

SWS-2 

9 -13 

10 000 

4,7 

190 

400 

450 

GKOS 

7 -12 

1 500 

90 

150 

30 
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Textfeld
Muss vom Aufbereiter 5 Jahre aufbewahrt werden!
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Deckblatt für Lieferscheine
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nur bei anzeigepflichtigen MEB erforderlich






